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Im Gundeldingerquartier wurde in den querliegenden Quartierstrassen Tempo 30 umgesetzt. 
Einzig in der Solothurnerstrasse und in der Thiersteinerallee gilt Tempo 50. Die Thiersteinerallee 
hat das Tram und ist der Hauptzugang zum Bruderholz. Die Solothurnerstrasse hingegen hat 
Quartierstrassen-Charakter. Mit Änderung der Vortrittsregelung bei der Einmündung Meret 
Oppenheimer-Strasse wurde die Solothurnerstrasse in ihrer verkehrlichen Bedeutung 
zurückgestuft. Verstärkt wurde die Herabstufung ausserdem mit den durchgezogenen Trottoirs bei 
der Einmündung Güterstrasse. Es besteht daher kein Anlass mehr, Tempo 50 km/h in der 
Solothurnerstrasse beizubehalten. Vielmehr soll die Solothurnerstrasse wie die anderen quer 
laufenden Quartierstrassen behandelt werden. Dies würde ihrem Charakter auch besser 
entsprechen, denn beide Strassenseiten sind von Wohnhäusern, zum Teil moderne Wohnblöcke, 
zum Teil schöne Ein- bis Zweifamilienhäuser in gut erhaltener alter Bausubstanz, dicht gesäumt. In 
der parallel verlaufenden Sempacherstrasse, die eine Zufahrtsfunktion zum Unteren Batterieweg 
Richtung Bruderholz hat, wurde vor Jahren schon Tempo 30 signalisiert. 

Zwischen Dornacherstrasse und Gundeldingerstrasse ist die Solothurnerstrasse eine 
Einbahnstrasse. Begehren nach Einführung für Velo-Gegenverkehr wurden immer wieder 
abgelehnt mit dem Argument, die Anpassung der Lichtsignalanlage bei der Dornacherstrasse sei 
zu teuer und den Velofahrenden sei daher ein Umweg zuzumuten. Eine solche Argumentation 
vernachlässigt wesentliche Bedürfnisse. So sind zum Beispiel am Winkelriedplatz und an der 
Solothurnerstrasse verschiedene Institutionen (z.B. Spitex) untergebracht, deren Mitarbeitende 
grösstenteils das Velo benützen. Die Solothurnerstrasse ist zudem die direkte Veloverbindung vom 
Bahnhof via Peter Merian-Brücke in den Quartiersteil südlich der Gundeldingerstrasse (Gebiet 
Röschenzerstrasse). Der Bedarf für die Öffnung der Solothurnerstrasse für den Velo-
Gegenverkehr ist daher ausgewiesen. Eine Öffnung für den Velogegenverkehr und eine 
Gleichbehandlung der Solothurnerstrasse mit den anderen quer laufenden Quartierstrassen in 
Bezug auf die Tempolimite sind von grosser Bedeutung. 

Die Unterzeichnenden bitten deshalb die Regierung zu prüfen und zu berichten: 

– ob in der Solothurnerstrasse, von der Höhe Meret Oppenheimer-Strasse bis zur 
Gundeldingerstrasse Tempo 30 eingeführt werden kann. 

– ob im Abschnitt Dornacherstrasse - Gundeldingerstrasse der Velo-Gegenverkehr eingeführt 
werden kann. 
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